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Aktenzeichen: 

24.12.03-001  
 
 
 
Auskunft erteilt: 

Karin Redemann 
 

Durchwahl: 

+49 (0)251 411-3124 , ? 

Telefax: 

+49 (0)251 411-83124 

Raum: B 3 , ? 

E-Mail: 

karin.redemann 
@brms.nrw.de 
 

 

Bezirksregierung Münster  •  48128 Münster 

Bitte verwenden Sie 

ausschließlich die geänderte 

Post- und Lieferanschrift: 

Bezirksregierung Münster 

48128 Münster 

 

Dienstgebäude: 

 
48143 Münster 
Telefon: +49 (0)251 411-0 
Telefax: +49 (0)251 411-82525 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 
 

 

 

 

ÖPNV - Haltestellen: 

Domplatz: Linien 1, 2, 4, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 22 
Bezirksregierung II: 
(Albrecht-Thaer-Str. 9) 
Linie 17 
 

Grünes Umweltschutztelefon: 

+49 (0)251 411 – 3300 

 

 
Konto der Landeshauptkasse: 

Landesbank Hessen-Thürin-
gen (Helaba) 

IBAN : DE59 3005 0000 0001 
6835 15 

BIC: WELADEDDXXX 

Gläubiger-ID 

DE59ZZZ00000094452 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

An die  
 
Träger der praktischen Ausbildung 
über 
die Pflegeschulen 
 
im Regierungsbezirk Münster  

 

 

 

  

 

 

Durchführung des Pflegeberufegesetzes (PflBG) und der Ausbil-

dungs-und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe (PflAPrV)  

hier: Erfassung von Praxisanleitenden 

 

Anlage 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zum 01.01.2020 ist das neue Pflegeberufegesetz (PflBG) in Kraft getre-

ten. Eine der wesentlichen neuen Regelungen des Pflegeberufegesetzes 

und der hierzu erlassenen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung stellt 

die Praxisanleitung dar. Erstmalig werden die konkret zu leistende Anlei-

tungszeit und die Fortbildungsverpflichtung für die Praxisanleitenden be-

stimmt.  

 

Gemäß § 6 Abs. 2 Zuständigkeitsverordnung Heilberufe (Zust-VO HB) 

sind in Nordrhein-Westfalen die Bezirksregierungen für die Durchführung 

des Pflegeberufegesetzes und der Pflegeberufeausbildungs- und Prü-

fungsverordnung zuständig. Daher führen sie auch die Aufsicht über die 

Praxisanleitungen gemäß § 4 PflAPrV. 

 

Mit Erlass vom 25.02.2020 hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen die Überwachungs- und Si-

cherstellungsaufgaben der Bezirksregierungen beschrieben.  

Den vollständigen Runderlass finden Sie auch verlinkt unter 

https://www.mags.nrw/praxisanleitung. 

https://www.mags.nrw/praxisanleitung
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In der Anlage füge ich zu Ihrer Information bei, in welchen Einsätzen eine 

qualifizierte Praxisanleitung erfolgen muss. 

 

Die Bezirksregierungen haben die Qualifikation der Praxisanleitenden ge-

mäß den rechtlichen Vorgaben zu prüfen und die Fortbildungspflicht der 

Praxisanleitenden zu überwachen. Nachfolgend möchte ich die wesentli-

chen Aussagen des Erlasses zusammenfassen. 

 

1. Befähigung zur Praxisanleitung 

 

Nach § 4 Abs. 2 PflAPrV erfolgt die Praxisanleitung durch Personen,  

welche 

 

• über mindestens ein Jahr Berufserfahrung als Inhaberin oder In-

haber einer Erlaubnis nach § 1 Absatz 1 PflBG (Pflegefachfrau, 

Pflegefachmann), § 58 Absatz 1 oder Absatz 2 PflBG (Gesund-

heits- und Kinderkrankenpflegerin / Gesundheits- und Kinderkran-

kenpfleger oder Altenpflegerin / Altenpfleger) 

in den letzten fünf Jahren 

verfügen 

 

und 

 

• die Befähigung zur Praxisanleiterin oder zum Praxisanleiter erwor-

ben haben. 

Die Befähigung zur Praxisanleiterin oder zum Praxisanleiter wird seit dem 

Inkrafttreten des PflBG am 01.01.2020 durch eine Weiterbildung im Um-

fang von 300 Stunden (vormals 200 Stunden) erworben. 

 

Die Qualifikation zur Praxisanleitung, die bereits nach den jeweiligen 

Bestimmungen in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Be-

ruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers oder der Ausbildungs- und 

Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege erworben wurde, 

ist gemäß § 4 Abs. 3 Satz 2 PflAPrV der 300-stündigen berufspädagogi-

schen Zusatzqualifikation gleichgestellt. Maßgeblich ist allein, dass diese 

Praxisanleitenden bereits am 31.12.2019 nachweislich über die Qualifi-

kation zur Praxisanleitung verfügten.  
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2. Fortbildungspflicht der Praxisanleitenden 

 

Gemäß § 4 Abs. 3 S.1 PflAPrV sind Praxisanleiterinnen und Praxisanlei-

ter verpflichtet, an Fortbildungsveranstaltungen im Umfang von mindes-

tens 24 Stunden jährlich teilzunehmen.  

 

Der Erlass vom 25.02.2020 regelt, dass  

• die Fortbildungszeit von 24 Stunden in der Regel in maximal 4 Ver-

anstaltungen aufgeteilt werden kann.  

• die Fortbildung berufspädagogische, berufsfachliche und berufs-

politische Inhalte haben kann.  

Allerdings müssen berufspädagogische Inhalte mindestens 12 

Fortbildungsstunden einnehmen. 

• Überschreitungen der 24 Stunden Fortbildungszeit nicht auf die 

Fortbildungsverpflichtung kommender Jahre übertragen werden 

können. 

 

Veranstaltungen, die zum Zweck der Koordinierung der Praxisanleitung 

innerhalb einer Einrichtung, im Kooperationsverbund oder mit der Pflege-

schule durchgeführt werden, können nicht als Fortbildung angerechnet 

werden. 

 

Der Erlass legt außerdem fest, dass die Fortbildungen jeweils in der Zeit 

vom 15.06. des Jahres bis zum 14.06. des Folgejahres nachzuweisen 

sind. Das bedeutet, dass Fortbildungszeiten angerechnet werden, die die 

Praxisanleitenden zwischen dem 15.06. und dem 14.06. des Folgejahres 

nachweisen. Abweichend hiervon können Fortbildungen, die innerhalb 

der ersten zwei Monate des Folgejahres abgeleistet werden, zum Nach-

weis der Fortbildungsverpflichtung des Vorgängerjahres eingereicht wer-

den. 

 

Für den Nachweiszeitraum vom 15.06.2020 bis zum 14.06.2021 gilt ein-

malig die besondere Regelung, dass auch Fortbildungen, die in der Zeit 

vom 02.01.2020 bis 14.06.2020 stattgefunden haben, angerechnet wer-

den können.  

Die Nachweise sind innerhalb eines Monats nach Beendigung des jährli-

chen Fortbildungszeitraumes – bis zum 14.08. - einzureichen. 
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3. Künftige Registrierung der Praxisanleitenden 

 

Die Bezirksregierungen beabsichtigen, alle Praxisanleitenden in ihrem 

Regierungsbezirk in einem Register zu erfassen, um deren Fortbildungs-

verpflichtung nachzuhalten. Schon jetzt ist absehbar, dass ich für die Er-

füllung meiner Überwachungs- und Sicherstellungsaufgaben demnächst 

folgende Angaben bzw. Nachweise von Ihnen benötige:  

 

• Angaben zum Praktischen Ausbildungsträger, u.a. Angabe des 

Einrichtungsschlüssels 

• Name, evtl. Geburtsname der Praxisanleiterin/des Praxisanleiters 

• Kopie der Berufserlaubnis 

• Kopie des Praxisanleiterzertifikats 

• Anstellungsdatum 

• Zertifikate der jährlichen Fortbildung 

In den Folgejahren wird bei bereits registrierten Personen lediglich ein 

Nachweis der Fortbildungsverpflichtung im Nachweiszeitraum benötigt.  

 

Bei Änderungen in den personenbezogenen Daten einer bereits gemel-

deten Praxisanleiterin oder Praxisanleiter (z.B. Namensänderung) sind 

diese mit dem nächsten Nachweisstichtag anzuzeigen. 

 

Dieses Schreiben dient zunächst zu Ihrer Information. Über die genaue 

Art der Meldung werde ich Sie zu gegebener Zeit informieren. 

 

Für evtl. Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

gez. Redemann 


